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35. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Plänen der 
Regierung Uruguays, die Dritte Weltraumkonferenz des 
amerikanischen Kontinents im Jahre 1996 in Punta de\ Este 

_ .,auszurichten; 

. 36. empfiehlt, allen Aspekten im Zusammenhang mit dem 
Schutz und der Erhaltung der Weltraumumwelt mehr Beach
tung zu schenken, insbesondere soweit diese die Umwelt auf 
der Erde beeinflussen könnten; 

37. hält es für unerläßlich, daß die Mitgliedstaaten dem 
Problem der ZusammenSlöße von Weltraumgegenständen, 
namentlich nuklearen Energiequellen, mit Weltraummüll 
sowie anderen Aspekten des Weltraummülls mehr Beachtung 
schenken, fordert die Fortsetzung einzelstaatlicher Forschungs
arbeiten über diese Frage, die Entwicklung besserer Technolo
gien zur Überwachung von Weltraummüll und die Zusammen
stellung und Verbreitung von Daten über WeltraummülJ und 
vertritt außerdem die Auffassung, daß dem Unterausschuß 
Wissenschaft und Technik im Rahmen des Möglichen 
Informationen darüber zur Verfügung gestellt werden sollen; 

38. fordert alle Staaten, insbesondere die führenden 
Raumfahrtnationen, nachdrücklich auf, als wesentliche 
Voraussetzung für die Förderung der internationalen Zu
sammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des Welt
raums für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der Verhütung 
eines Wettrüstens im Weltraum beizutragen; 

39. unterstreicht die Notwendigkeit, stärkeren Nutzen aus 
der Weltraumtechnik und ihren Anwendungsmöglichkeiten zu 
ziehen und zu einer geordneten Ausweitung der Weltraum
aktivitäten beizutragen, die dem sozioökonomischen Fort
schritt der Menschheit, insbesondere der Menschen in den 
Entwicklungsländern, förderlich ist; 

40. nimmt Kenntnis von den auf der achtunddreißigsten 
Tagung des Ausschusses und auf der fünfzigsten Tagung der 
Generalversammlung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen 
zu der Frage, wie der Weltraum friedlichen Zwecken vor
behalten werden kann; 

41. ersucht den Ausschuß, auch weiterhin mit Vorrang zu 
prüfen, wie der Weltraum friedlichen Zwecken vorbehalten 
werd~n kann, und der Generalversammlung auf ihrer einund
fünfzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

42. ersucht den Ausschuß a'!ßerdem, auf seiner neunund
dreißigsten Tagung die Behandlung des Tagesordnungs
eunktes "Nützliche Nebenprodnkte der Weltraumtechnik: 
Uberblick über den derzeitigen Stand" fortzusetzen; 

43. ersucht ferner die Sonderorganisationen und anderen 
internationalen Organisationen, ihre Zusanunenarbeit mit dem 
Ausschuß fortzusetzen und gegebenenfalls zu vertiefen und 
ihm Sachstandsberichte über ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der 
friedlichen Nutzung des Weltraums zu übermitteln; 

44. ersucht den Ausschuß ferner, seine Arbeit entspre
chend dieser Resolution fortzusetzen, neue Projekle im Bereich 
der Weltraumaktivitäten in Erwägung zu ziehen, soweit ihm 

dies angebracht erscheint, und der Generalversammlung auf 
ihrer einundfünfzigsten Tagung einen Bericht vorzulegen, der 
auch seine Ansichten darüber enthält, welche Themen in 
Zukunft zu untersuchen wären. 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

50/28. Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina
lIüchtiinge im Nahen Osten 

A 

HILFE FÜR P ALÄSTINAFLüCHILINGE 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/35 A vom 
9. Dezember 1994 und alle ihre früheren Resolutionen zu 
dieser Frage, so auch Resolution 194 (IJI) vom 11. Dezember 
1948, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalbeauf
Iragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1994 bis 
30. Juni 199515

, 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates Israel und die Palästinensische 
Befreiungsorganisation16

, 

sowie mit Genugtuung über die am 28. September 1995 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung des Interimsabkommens 
über das Westjordanland und den Gazastreifen durch die 
Regierung des Staates Israel und die p.lästinensische Befrei
ungsorganisation, 

in WUrdigung der Tätigkeit der im Rahmen des Friedens
prozesses im Nahen Osten eingesetzten Multilateralen Arbeits
gruppe für Flüchtlinge, 

1. stellt mit Bedauern fest, daß die in Ziffer 11 ihrer 
Resolution 194 (TI!) vorgesehene Repatriierung beziehungs
weise Entschädigung der Flüchtlinge noch nicht stattgefunden 
hat und daß daher die Situation der Flüchtlinge weiterhin 
Anlaß zu Besorgnis gibt; 

2. dankt dem Generalbeauftragten und allen Mitarbeitern 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
im Nahen Osten, erkennt an, daß das Hilfswerk innerhalb der 
Grenzen der verfügbaren Mittel alles in seinen Kräften 
Stehende tut, und dankt außerdem den Sonderorganisationen 
und privaten Organisationen für ihre wertvolle Arbeit zur 
Unterstützung der Flüchtlinge; 

I~ Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzigste Tagung, 
Beilage 13 und Addendum und Korrigendum (A/SO/13 und Add.1 und 
Add.1/Korr.l). 

16 Al48/486-S126560, Anhang; siehe Official Records of the Security 
Counci~ Forty-eighth YeaT, Supplementfor October, November and December 
1993, Dokument S/26560. 
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3. stellt ar43erdem mit Bedauern fest, daß es der Ver
gleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina nicht 
gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fortschritte bei der 
Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 194 (IlI)17 zu 
erzielen, und ersucht die Kommission, sich auch weiterhin um 
die Durchführung dieser Ziffer zu bemühen und der General
versammlung nach Bedarf, spätestens jedoch bis zum 
1. September 1996, darüber Bericht zu erstatten; 

4. nimmt Kenntnis von dem beträchtlichen Erfolg, den 
das Programm des Hilfswerks zur Verwirklichung des Frie
dens seit der Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über 
Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung ver
zeichnet hat; 

5. fordert alle Mitgliedstaaten nar:hdrUcklich auf, im 
Hinblick auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des 
palästinensischen Volkes und der besetzten Gebiete mehr und 
rascher Hilfe und Unterstützung zu gewähren; 

6. nimmt außerdem Kenntnis von den Fortschritten, die 
bei der Verlegung des Amtssitzes des Hilfswerks in sein 
Einsatzgebiet bislang erzielt worden sind, ersucht den General
sekretär, der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten in Absprache mit dem Generalbeaufttagten einen 
aktualisierten Plan für die Sitzverlegung zu unterbreiten; 

7. verleiht erneut ihrer Besorgnis darUber Ausdruck, daß 
die im Bericht des Generalbeaufttagteß dargestellte Finanzlage 
des Hilfswerks nach wie vor ernst ist; 

K stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß das Problem des 
strukturellen Defizits, mit dem das Hilfswerk konfrontiert ist, 
fast mit Sicherheit eine Verschlechterung der Lebensbedingun
gen der Palästinaflüchtlinge erwarten läßt und sich somit auf 
den Friedensprozeß auswirken könnte; 

9. fordert alle Regierungen auf, dringend möglichst 
großzügige Anstrengungen zu unternehmen, um den voraus
sichtlichen Bedarf des Hilfswerks zu decken, namentlich auch 
die Kosten für die Verlegung des Amtssitzes nach Gaza, und 
fordert die nichtbeitragszahlenden Staaten nachdrücklich auf, 
regehnäßig Beiträge zu entrichten, und die beitragszahlenden 
Staaten, eine Erhöhung ihrer regelmäßigen Beiträge in 
Erwägung zu ziehen; 

10. beschließt unbeschadet der Bestimmungen in Ziffer 11 
der Resolution 194 (I1l), das Mandat des Hilfswerks bis zum 
30. Juni 1999 zu verlängern. 

B 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

ARBEITSGRUPPE ZUR FRAGE DER FINANZIERUNG DES HILFS
WERKS DERVEREINTEN NATIONEN FÜR P ALÄSTINAFLÜCHT
LINGE IM NAHEN OSTEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2656 (XXV) vom 
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970, 

" Siehe Al501500, Anhang. 

2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971, 49/35 B vom 
9. Dezember 1994 und die früheren Resolutionen zu dieser 
Frage, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 36/462 vom 
16. März 1982, mit dem sie den Sonderbericht der Arbeits
gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Ver
einten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen OstenI' zur 
Kenntnis nahm, 

nach Behandlung des Berichts der Arbeitsgruppe", 

unter Berücksichtigung des Berichts des Genefalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1994 bis 
30. Juni 19951

', 

in großer Sorge über die kritische Finanzlage des Hilfs
werks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwendigen 
Dienstleistungen des Hilfswerks an die Palästinaflüchtlinge, so 
auch auf die Notstandsprogramme, ausgewirkr hat und noch 
immer auswirkt, 

betonend, daß auch künfug außergewöhnliche Anstrengun
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des 
Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwärtigen Mindestuiveau 
weitergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige Bauvor
haben durchführen kann, 

1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge 
im Nahen Osten ihre Anerkennung aus für ihre Bemühungen, 
zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit des Hilfswerks 
beizutragen; 

2. nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe zustimmend zur 
Kenntnis; 

3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch 
weiterhin darum zu bemühen, die Finanzierung des Hilfswerks 
für ein weiteres Jahr sicherzustellen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für 
ihre Tätigkeit erforderlichen Dienste und Hilfen zur Verfügung 
zu stellen. 

c 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

INFOLGE DER FEINDSELIGKEITEN VOM JUNI 1967 UND SPÄTE
RER FEINDSELIGKEITEN VERTRIEBENE PERSONEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) vom 
4. Juli 1967,2341 B (XXI) vom 19. Dezember 1967 und ane 
danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, 

IR A/361866 und Korr.1; siehe auch AJ37/59 1. 
19 Al50/491. 
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sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 237 (1967) vom 14. Juni 1967 und 259 (1968) vom 
27. September 1968, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht, den der General
sekretär gemäß ihrer Resolution 49/35 C vom 9. Dezember 
1994 vorgelegt hat'°, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
beauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom I. Juli 
1994 bis 30. Juni 1995", 

besorgt über das anhaltende menschliche Leid, das durch 
die Feindseligkeiten vom Juni 1967 und spätere Feindselig
keiten verursacht worden ist, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Bestimmungen 
der von der Regierung des Staates Israel und der Palästinensi
sehen Befreiungsorganisation am 13. September 1993 in 
Washington unterzeichneten Grundsatzerklärung über Rege
lungen betreffend eine vorläufige Selbstregierungl6, die sich 
auf die Modalitäten für die Aufnahme von Personen beziehen, 
die 1967 verttieben wurden, 

1. bekräftigt das Recht aller infolge der Feindseligkeiten 
vom Juni 1967 und späterer Feindseligkeiten verttiebenen Per
sonen auf Rückkehr an ihre Heimstätten oder früheren Wohn
orte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten; 

2. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß die Rückkehr der 
vertriebenen Personen dank des von den Parteien in Arti
kel XII der Grundsatzerklärung über Regelungen betreffend 
eine vorläufige Selbstregierung vereinbarten Mechanismus 
beschleunigt wird; 

3, unterstlltzt in der Zwischenzeit die Bemühungen des 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, Personen in diesem 
Gebiet, die infolge der Feindseligkeiten vom Juni 1967 und 
späterer Feindseligkeiten gegenwärtig vertrieben sind und 
dringend weitere Hilfe benötigen, als zeitweilige Notstands
maßnahme im Rahmen des praktisch Möglichen auch weiter
hin humanitäre Hilfe zu gewähren; 

4. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen sowie an 
Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige 
Beiträge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu 
entrichten; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
nach Absprache mit dem Generalbeallftragten vor ihrer 
einundfünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

20 A/50/451. 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

D 

VON DEN MITGLIEDSTAATEN ANGEBOTENE ZUSCHÜSSE UND 

STIPENDIEN FÜR DIE HOCHSCHUL- UND BERUFSAUSBILDUNG 
VON PALÄSTINAFLÜCHTLINGEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (III) vom .19. No
vember 1948 über Hilfe für Palästin.flüchtlinge, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/13 B vom 
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, 
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 
15. Dezember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 
40/165 D vom 16. Dezember 1985,41/69 D vom 3. Dezember 
1986,42169 D vom 2. Dezember 1987, 43/57 D vom 6. De
zember 1988,44/47 D vom 8. Dezember 1989, 45n3 D vom 
11. Dezember 1990,46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D 
vom 14. Dezember 1992,48/40 D vom 10. Dezember 1993 
und 49/35 D vom 9. Dezember 1994, 

in Kenntnis der Tatsache, daß die Palästinaflüchtlinge seit 
vier Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Existenz
grundlage sind, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs'l, 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1994 bis 
30. Juni 19951

', 

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, auf den in ihrer 
Resolution 32190 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und 
in späteren einschlägigen Resolutionen wiederholten Appell in 
einer Weise zu reagieren, die dem Bedarf der Palästinaflücht
linge an Hochschul- und Berufsausbildungsmöglichkeiten 
Rechnung trägt; 

2. appelliert nachdrUcklich an alle Staaten, Sonderorga
nisationen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzlich zu 
ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
mehr Sonderzuweisungen für Zuschüsse und Stipendien für 
Palästinaflüchtlinge bereitzustellen; 

3. dankt allen Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen 
41/69 D, 42/69 D, 43/57 D, 44/47 D, 45n3 D, 46/46 D, 
47/69 D, 48/40 D und 49/35 D nachgekommen sind; 

4. bittet die betreffenden Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auch künftig 
studierenden Palästinaflüchtlingen Hilfe für die Hochschulaus
bildung zu gewähren; 

5. appelliert an ane Staaten, Sonderorganisationen und 
an die Universität der Vereinten Nationen, den palästinensi
schen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten 

" Al50/450. 
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palästinensischen Gebiet großzügige Beiträge zukommen zu 
lassen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Uni
versität Jerusalem (EI Kuds) für Palästinaflüchtlinge; 

6. appelliert außerdem an alle Staaten, Sonderorganisa
tionen und sonstigen internationalen Organe, Beiträge zur 
Errichtnng von Berufsbildungszentren für Palästinaflüchtlinge 
zu leisten; 

7. ersucht das Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder 
der Sonderzuweisungen für Zuschüsse und Stipendien zu 
fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den 
Palästinaflüchtlingen zu vergeben; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

E 

82. Plenarsitzung 
6. Dezember 1995 

TÄTIGKEIT DES HILFSWERKS DER VEREINTEN NATIONEN FÜR 

PALÄSTINAFLÜCHlLINGE IM NAHEN OSTEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (Irr) vom 
11. Dezember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302 
(N) vom 8. Dezember 1949 und alle danach verabschiedeten 
Resolutionen zu dieser Frage, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftragten des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1994 bis 30. Juni 1995", 

Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden 
des Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästi
naflüchtlinge im Nahen Osten an den Generalbeauftragten, 
datiert vom 4. Oktober 1995, das im Bericht des Generalbeauf
tragten wiedergegeben ist, 

nach Behandlung der Berichte, die der Generalsekretär 
gemäß ihren Resolutionen 48/40 E", 48/40 H" und 48/40 J24 
vom 10. Dezember 1993 und 49/35 C vom 9. Dezember 
199420 vorgelegt hat, 

unter Hinweis auf die Artikel 100, 104 und 105 der Charta 
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die 
Vorrechte und Immunitäten der Vereinten Nationen", 

erklärend, daß das Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten" auf das 

22 A/49/440. 

" A/49/442. 
" A/49/443. 
25 Resolution 22 A (I). 
26 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 

seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jeru
salems anwendbar ist, 

im Bewußtsein dessen, daß die Palästinaflüchtlinge seit 
mehr als vier Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Exi
stenzgrundlage sind, 

sowie im Bewußtsein der nach wie vor bestehenden 
Bedürfnisse der Palästinaflüchtlinge im gesamten besetzten 
palästinensischen Gebiet und in den anderen Einsatzgebieten, 
namentlich in Libanon, in J ordanien und in der Syrischen 
Arabischen Republik, 

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Rolle, die das 
Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten im Laufe der Jahre im Dienste der Palästina
flüchtlinge gespielt hat, sowie im Bewußtsein der Wichtigkeit 
seiner Präsenz und der Zunahme seiner Arbeit unter den neuen 
Gegebenheiten, 

ferner im Bewußtsein der wertvollen Arbeit, die die mit 
Flüchtlingsfragen befaßten Bediensteten des Hilfswerks 
geleistet haben, indem sie dem palästinensischen Volk, 
insbesondere den Palästinaflüchtlingen, Schutz gewährt haben, 

in großer Sorge über die kritische Finanzlage des Hilfs
werks und deren Auswirkrmgen auf die weitere Bereitstellung 
der notwendigen Dienstleistungen des Hilfswerks an die 
Palästinaflüchtlinge, so auch auf die Notstandsprogramme, 

im Bewußtsein des vom Hilfswerk eingeleiteten neuen 
Programms zur Umsetzung des Friedens, 

überzeugt von der Notwendigkeit, den Amtssitz des 
Hilfswerks in das besetzte palästinensische Gebiet zu verlegen, 
dos ein Teil des Einsatzgebiets des Hilfswerks ist, 

mit Genugtuung über die am 13. September 1993 in 
Washington erfolgte Unterzeichnung der Grundsatzerklärung 
über Regelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung 
durch die Regierung des Staates Israel und die Palästinensische 
Befreiungsorganisation" und die darauffolgenden Durchfüh
rungsabkommen, namentlich das am 4. Mai 1994 in Kairo 
unterzeichnete Abkommen über den Gazastreifen und das Ge
biet von Jerieho", und das am 28. September 1995 in Wa
shington unterzeichnete Interimsabkommen über das West
jordanland und den Gazastreifen, 

Kenntnis nehmend von dem am 24. Juni 1994 erzielten 
Abkommen, das in dem Briefwechsel zwischen dem Hilfswerk 
und der Palästinensischen Befreiungsorganisation enthalten 
ist28

, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß 48/417 vom 10. De
zember 1993 über die Herstellung von Arbeitsbeziehungen 
zwischen dem Beirat des Hilfswerks und der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation, 

27 A/49/180.S/1994n27, Anhang; siehe Official Records of the Security 
Council, Forty-ninth YeaT, Supplement for April, May and June 1994, 
Dokument 8/1994/727, 

2ß Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Neunundvierzigste 
Tagung, Beilage 13 (A/49/13), Anhang I. 
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I. dankt dem Generalbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Naben Osten 
sowie anen Mitarbeitern .des Hilfswerks für ihre unermüdli
chen Anstrengungen und iIue wertvolle Arbeit; 

2. dankt außerdem dem Beirat des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Naben Osten 
und ersucht ihn, seine Bemühungen fortzusetzen und die 
Generalversammlung über seine Aktivitäten, namentlich die 
vollinhaltliche Durchführung des Beschlusses 48/417, unter' 
richtet zu halten; 

3. anerkennt die Unterstützung, weIche die Gaststaaten 
und die Palästinensische Befreiungsorganisation dem Hilfs
werk bei der Erfüllung seiner Aufgaben gewähren; 

4. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die De-jure
Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten" zu akzeptie
ren und sich genauestens an seine Bestimmungen zu halten; 

5. fordert Israel außerdem auf, sich hinsichtlich der 
Sicherheit der Mitarbeiter des Hilfswerks und des Schutzes 
seiner Institutionen sowie der Sicherung der Einrichtungen des 
Hilfswerks in den besetzten Gebieten einschließlich Jernsalems 
an die Artikel 100, 104 und 105 der Charta der Vereinten 
Nationen und das Übereinkommen über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Nationen2S zu halten; 

6. fordert die Regierung Israels abermals auf, dem 
Hilfswerk für die Schäden, die durch die Handlungen der 
israelischen Seite an seinem Eigentum und seinen Einrichtun
gen entstanden sind, Schadenersatz zu leisten; 

7. ersucht den Generalbeauftragten, die Ausstellung von 
Personalausweisen an Palästinaflüchtlinge und deren Nach
kommen im besetzten paIästinensischen Gebiet fortzusetzen; 

8. stellt fest, daß das neue Umfeld, das durch die von der 
Regierung des Staates Israel und der Palästinensischen 
Befreiungsorganisation unterzeichnete Grundsatzerklärnng 
betreffend eine vorläufige Selbstregierung und die darauffol
genden Durchführungsabkommen geschaffen wurde, weitrei
chende Folgen für die Tätigkeit des Hilfswerks gehabt hat, 
welches künftig aufgernfen ist, in enger Z\lsammenarbeit mit 
dem Sonderkoordinator der Vereinten Nationen in den 
besetzten Gebieten, den Sonderorganisationen und der Welt
bank auch weiterhin zur Entwicklung der wirtschaftlichen und 
sozialen Stabilität in dem besetzten Gebiet beizutragen; 

9. stellt außerdem fest, daß die Arbeit des Hilfswerks auf 
allen Tätigkeitsgebieten auch in Zukunft unverzichtbar sein 
wird; 

10. nimmtferner Kenntnis von dem beträchtlichen Erfolg, 
den das Programm des Hilfswerks zur Verwirklichung des 
Friedens im ersten Jahr nach der Unterzeichnung der Grund
s.tzerklärung verzeichnet hat; 

11. fordert ane Staaten, Sonderorganisationen und nicht
staatlichen Organisationen nachdrücklich auf, auch weiterhin 
Beiträge an das Hilfswerk zu entrichten und ihre Beiträge zu 

erhöhen, damit die gegenwärtigen finanziellen Engpässe 
überbrückt werden, und das Hilfswerk zu unterstützen, damit 
es den Palästinaflüchtlingen auch weiterhin wirksam die 
notwendigste Hilfe gew!ihren kann. 

F 
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EINKÜNFrE AUS DEM GRUNDBESIlZ VON 

PALÄSTINAFLÜCHTIUNGEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (Ill) vom 
11. Dezember 1948, 36/146 C vom 16. Dezember 1981 und 
alle danach verabschiedeten Resolutionen zu dieser Frage, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
gemäß Resolution 49/35 F vom 9. Dezember 199429

, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht der Vergleichs
komnrission der Vereinten Nationen für Palästina für die Zeit 
vom I. September 1994 bis 31. August 199517

, 

unter Hinweis darauf, daß in der Allgemeinen Erklärnng 
der Menschenrechte'" und in den Grundsätzen des Völker
rechts die Grundregel bestätigt wird, daß niemand willkiirlich 
seines Privateigentums beraubt werden darf, 

die Auffassung vertretend, daß die arabischen Palästina
flüchtlinge nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
Anspruch auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende 
Einkommen haben, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) 
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Vergleichskomnrission 
anwies, in Absprache nrit den beteiligten Parteien Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte, des Grundbesitzes und der Interessen 
der arabischen Palästinaflüchtlinge vorzuschreiben, 

Kermtnis nehmend davon, daß das Programm zur Erfassung 
und Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem zweiund
zwanzigsten Sachstandsbericht der Vergleichskommission der 
Vereinten Nationen für Palästina" abgeschlossen ist und daß 
das Katasteramt über ein Verzeichnis der arabischen Grund
eigentümer und über Unterlagen über die Lage, die Größe und 
andere Merkmale der arabischen Grundstücke verfügt, 

l. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen nrit der 
Vergleichskommission der Vereinten Nationen für Palästina 
alle geeigneten Maßnabmen zum Schutz arabischen Grund
besitzes sowie arabischer Vermögenswerte und Grundstücks
rechte in Israel zu ergreifen und zugunsten der rechtmäßigen 
Eigentümer einen Fonds für das daraus erwachsende Ein
kommen einzurichten; 

29 A/50/428. 
30 Resolution 217 A (111), 
31 OjJicial Records ofthe General Assembly, Nineteenth Session, Annexes, 

Anhang Ne. 11. Dokument A/5700. 



IV. Resolutionen - Ausschuß für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuß) 159 

2. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur 
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und Hilfen 
zur Verfügung zu stellen; 

3. fordert die Regierungen aller anderen in Betracht 
kommenden Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär alle in 
ihrem Besitz befindlichen sachdienlichen Informationen über 
arabischen Grundbesitz sowie arabische Vermögenswerte und 
Grundstücksrechte in Israel zur Verfügung zu stellen, die ihm 
bei der Durchführung dieser Resolution dienlich sein könnten; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

G 
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UNIVERSITÄT JERUSALEM (EL KUDS) FÜR 

PALÄSTINAFLÜCHTLINGE 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 G vom 16. De
zember 1981, 37/120 C vom 16. Dezember 1982, 38/83 K vom 
15. Dezember 1983, 39/99 K vom 14. Dezember 1984, 
40/165 D und K vom 16. Dezember 1985,41169 K vom 3. De
zember 1986,42/69 K vom 2. Dezember 1987,43/57 J vom 
6. Dezember 1988,44/47 J vom 8. Dezember 1989, 45n3 J 
vom 11. Dezember 1990, 46/46 J vom 9. Dezember 1991, 
47/69 J vom 14. Dezember 1992,48/40 I vom 10. Dezember 
1993 und 49/35 G vom 9. Dezember 1994, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1994 bis 
30. Juni 199515

, 

1. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bildungs
systems in dem seit 5. Juni 1967 von Israel besetzten palästi
nensischen Gebiet einschließlich Jernsalems und insbesondere 
die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten Universität; 

2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Resolution 
35/13 B der Generalversammlung vom 3. November 1980 und 
unter gebührender Berücksichtigung der mit dieser Resolution 
im Einklang stehenden Empfehlungen auch weiterhin alles zur 
Errichtung der Universität Jerusalem (EI Kuds) zu tun; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel abermals auf, bei 
der Durchführung dieser Resolution mitzuarbeiten und die 
Hindernisse zu beseitigen, die sie der Errichtung der Uni
versität Ierusalem (EI Kuds) entgegenstellt; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfünfzigsten Tagung über den 
Stand der Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

32 A/50f531. 
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50/29. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung 
israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
paIastinonsischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete beeinträchtigen 

A 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen; 

sowie geleitet von den Grundsätzen des humanitären 
Völkerrechts, inshesondere dem Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten26

, sowie von den internationalen Normen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte, insbesondere der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte'O und den Internationalen 
Menschenrechtspakten" , 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 
einschließlich Resolution 2443 (XXIII) vom 19. Dezember 
1968, und die einschlägigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

in Kenntnis des Aufstands ("Intifadah") des palästinensi
sehen Volkes, 

in der Überzeugung, daß die Besetzung an sich bereits eine 
grundlegende Verletzung der Menscheurechte darstellt, 

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 
Gebiete beeinträchtigen", sowie der einschlägigen Berichte 
des Generalsekretärs", 

in Anbetracht der am 13. September 1993 in Washington 
erfolgten Unterzeichnung der Grundsatzerklärung über Re
gelungen betreffend eine vorläufige Selbstregierung samt 
Anhängen und Einvernehmlichem Protokoll durch die Regie
rung des Staates Israel und die Palästinensische Befreiungs
organisation" sowie der darauffolgenden Durchführungsver
einbarungen, einschließlich des am 4. Mai 1994 in Kairo 
unterzeichneten Abkommens über den Gazastreifen und das 
Gebiet von Jerieho" und des am 28. September 1995 in 
Washington unterzeichneten Interimsabkommens über das 
Westjordanland und den Gazastreifen, 

der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß die israelische 
Besetzung mit den beim Friedensprozeß erzielten Fortschritten 
ein Ende finden wird und die Menschenrechte des palästinensi
sehen Volkes somit nicht mehr verletzt werden, 

I. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten 

33 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
~4 Siehe A/50/170, AJ501282 und A/50/463. 
" A/50/657 bis A/SO/660. 




